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GBK GmbH – Global Regulatory Compliance

“ Wir beraten und unterstützen Unternehmen beim Umgang

mit Gefahrstoffen  …. und das seit über 35 Jahren “ 

Die GBK GmbH Global Regulatory Compliance ist ein international tätiges 

Consultingunternehmen und Full-Service-Provider rund um die Themen Umwelt, 

Gesundheit und Sicherheit. 

Zu den weltweit über 1.450 Kunden zählen gleichermaßen mittelständische 

Firmen aus der chemischen Industrie und 73% aller deutschen DAX-gelisteten 

Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen der Chemie, Pharmazie und 

Automotive. 

Zum Leistungsspektrum zählen zudem die Produktregistrierung in Chemikalien-

Inventaren in Europa, USA und Asien und die GBK-EMTEL® Notrufnummer für 

den weltweiten Gefahrguttransport sowie SDB. 
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GBK Geschäftsbereiche

Compliance Footprint cfp® ist ein einzigartiges und 

innovatives Auditsystem, das internetbasierte Tools 

zur Überprüfung von Lieferketten,

produktsicherheitsrelevanten Prozessen sowie 

Dokumenten bereitstellt.

Wir übernehmen für Sie die Verantwortung 

als Gefahrgutbeauftragter für alle 

Verkehrsträger – Straße, Schiene, Binnenschiff 

und See sowie Klassifizierung und 

Kennzeichnung von Stoffen 

Organisationsberatung, Kontrollen und

Schulungen.

Effiziente Schulungen im modernen GBK-

Trainingscenter oder bei Ihnen im Haus.

Schulungen für Gefahrgut- und 

Gefahrstoff-Beauftragte für alle relevanten 

Themen. Fachkunde zur Erstellung von 

Sicherheitsdatenblättern.

Vertrauen Sie auf einen kompetenten und 

zuverlässigen Partner bei Gefahrgut-

Transporten. Wir stellen Ihnen einen 

Informationsnotdienst für Vorkommnisse 

beim Transport und der Verarbeitung 

gefährlicher Güter zur Verfügung – 24/7 und 

in 190 Sprachen. Alle EMTEL Module sind 

online buchbar.

Erstellung und Monitoring von 

Sicherheitsdatenblättern, SDB Stoff- und 

Produktregistrierung, REACH Services für EU, 

US, China, Japan, Korea, Australien.

Prozessoptimierung durch Umstellung auf 

elektronisches Beförderungsdokument für

Gefahrgut-Transport. Erhebliche 

Kosteneinsparung und zukunftssichere 

Innovation, Datensicherheit und Datenschutz 

u.a. durch Verschlüsselungen auf dem Server

nach dem neuesten Stand der Technik

© GBK GmbH Global Regulatory Compliance
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TP1 – elektronisches Beförderungsdokument

Vorteile/Chancen

• Überwachungsorgane können alle Gefahrgutinformationen 

strukturiert vom Display ablesen und bei Bedarf digital erhalten. Bei 

Ausfall der Technik alle relevanten Information auch per Mail oder 

Fax über Backoffice (ADR 5.4.0.3).

• Gezielte strukturierte Informationen über Schnittstellen z.B. direkt an 

Rettungskräfte:  Erhöhung der Sicherheit!

• Zukünftige internationale Lösung insbesondere über eFTI möglich.



ADR 2021

Dokumentation – Elektronisches Beförderungsdokument:

Verkehrsblatt Heft 4-2021 auf Seite 103, Nr.43 

Leitfaden für die Anwendung des Unterabschnitts 5.4.0.2 RID/ADR/ADN auf den 

Websites der OTIF und der UNECE

• Gleichwertigkeit hinsichtlich Beweiskraft und Verfügbarkeit während der 

Beförderung

• freiwillige Anwendung

• getrennte Anwendung für jeden Verkehrsträger

• vollständige Anwendung zur Sicherstellung der 

internationalen Verfügbarkeit der Daten



Stand der Umsetzung TP 1

1. Technische Umsetzung durch star/trac, München

2. Pilotprojekt läuft

• Gemeinsam mit der Symotion GmbH läuft derzeit ein Pilotprojekt

• Hier werden die  Vorteile des elektronischen Beförderungsdokuments bereits genutzt

3. Behördeninformation/Programmierung Viewer

4. Einsatz bei größeren Verladern (Start Mai)
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Wird die Hotline Nummer auf der Magnet Plakette angerufen, erreichen die 

ausgewählten Personen die TP1 Hotline

▪ Die Zugmaschine ist mit einer Magnetplakette ausgestattet, 
auf der die TP1 Notfallrufnummer abgebildet ist

▪ Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar

▪ Es stehen alle relevanten Gefahrgut-begleitenden Dokumente zur Verfügung

▪ Mit Nennung des Kennzeichens der Zugmaschine werden die relevanten Informationen an autorisierte Partner (Behörden & 
Rettungsdienste) weitergegeben
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Phase I: Fahrzeugkennzeichnung
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Beispiel Benutzeroberfläche Emergency Responder

11
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• Absender stellt Beförderungspapierdaten im 
xml-Format auf TP2 Server

• TP2 Server liefert Daten über Ereignis (On und 
Off) an TP1

• Autorisierte Kontrollbehörden (BAG/EBA/Polizei) 
und Rettungskräfte bekommen im Ereignisfall 
(Unfall, Kontrolle) Zugriff auf Datensatz

• Kennzeichnung der Fahrzeuge/Wagen:

Absender/Beförderer

TP2 – privat oder gewerblich (z. B. 
BASF(GBK)

TP1 – privatwirtschaftlich (in D = GBK)

Rettungskräfte/Kontrollbehörden

Phase II: Übergangsfrist bis 31.1.2022 
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TP1: Ausblick auf Stand 1.2.2022

- Pilotkunden werden auf neues System 
umgestellt auf Basis der Vorschrift von 
2021

- Großkunden planen Umstellung auf 
neues System

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei 
allen Beteiligten

- Entwicklung einer Zugriffsoberfläche für 
Beteiligte Überwachungsbehörden, 
Polizei und Rettungskräfte
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Schritt 1: Aufruf des Systems (Phase I)

TP1 – Zugang

In Phase II: Identifizierung der abfragenden Stelle 
durch elektronisches Zertifikat

Heute (Phase I): Identifizierung der abfragenden Stelle durch Passwort/Benutzername “White-List“
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Schritt 2: Suche nach FZ-Kennzeichens, UIC-Wagennummer, Containerkennzeichen
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Schritt 3:  Anzeige der Ergebnisse
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Schritt 4 (entfällt mit Version 2022):  Anzeige der Dokumente

Speditionsauftrag Firmenlogo

Auftraggeber: Gustav Gans GmbH
Kastanienweg 24
12435 Berlin

Spediteur:  Blitz GmbH 
Enge Gasse 14
12524 Berlin 

Empfänger:   SAUBER GmbH
Rue  Liberte 1
38489 Paris  
France  

Versandnummer: 
Ladedatum:  

Beschreibung der Güter

Seidenglanz, Materialnummer L200A1,
4 Stahlfässer (1A1), 800 kg brutto,   

ADR: UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Isopropanol), 3, III 
(D/E) 

Topreiniger A, Materialnummer L 120H1   
2 Kunststoffkanister (3H1), 120 kg brutto,  

ADR: UN 1805 Phosphorsäure, Lösung, 8, III, (E)

Vesandinstruktionen:
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Schritt 4 (Version 2022):  Direkter Aufruf der Dokumente: Beispiele

Beispiel  für Kesselwagen

Beispiele für verpackte Ware
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Schritt 4 (Version 2022):  Elemente der Anzeige

Sequenz (Beispiele)
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Schritt 4 (Version 2022):  Elemente der Anzeige

Weitere allgemeine  Angaben (Beispiele)
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Schritt 4 (Version 2022):  
Anzeige der Dokumente

Zusätzliche Vorschriften 
(Beispiele)
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Dieser Datensatz muss von der autorisierten Stelle

(Zertifikatsinhaber) mindestens einmal an die 

TP1 übergeben werden bevor eine Abfrage erfolgt

Der europäische Standard TP1 verlangt eine Identifikation der abfragenden Person / Behörde

TP1 – Abfrage für Behörden
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Zugriffsrechte auf TP1 Daten

▪ Die Daten der elektronischen Gefahrgutdokumente sind schutzwürdig und dürfen nur 
autorisierten Personen zur Verfügung gestellt werden

▪ Der europäische Standard TP1 verlangt eine Identifikation der abfragenden Behörde und die 
Übermittlung dieser Information an den Verlader / Frachtführer über die TP2 Schnittstelle

▪ Hierzu ist ein zweistufiges Verfahren definiert:

– Autorisierung über ein SSL Zertifikat, ausgestellt von einer in TP1 bekannten Behörde

– Identifikation über eine Selbst-Anmeldung, durchgeführt von der anfragenden berechtigten 
Person

TP1 – Abfrage für Behörden
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Zertifikate sind bekannt von der Sicherung von Webseiten 

TP1 – Abfrage für Behörden
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Autorisierung eines Zertifikats

▪ Ein Zertifikat wird in der Regel von einer vertrauenswürdigen Instanz ausgestellt

▪ Nach der Generierung existieren zwei Dateien: der private Schlüssel und das (öffentliche) Zertifikat

▪ Das Zertifikat wird an das BMVI übermittelt und dort in die offizielle Liste der Zugriffsberechtigten aufgenommen

▪ Danach kann mit Hilfe des Schlüssels die TP1-Datenabfrage durchgeführt werden

▪ Anstelle des Zertifikats kann auch die vertrauenswürdige Instanz selbst in die BMVI Liste eingetragen werden und damit 
alle dort ausgestellten Zertifikate einschließen

Zertifikate

signiertBundespolizei
Berechtige 

Person / Behörde



TP1 – Anforderungen an GBK-TP1

GBK ist Anbieter seit 2018

▪ Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen 

▪ Bereitstellung der IT-Infrastruktur TP1 - TP2 – Anwender

▪ Internationale Vernetzung mit anderen TP1

▪ Entwicklung, Bereitstellung und Anpassung der TP1-Datenbank und der Zugriffsoberfläche

▪ In Phase I: Bereitstellung einer 24/7-Hotline

▪ Bereitstellung und Weiterleitung der Dokumente auf Anforderung von Berechtigten, momentan 
über „White-List“ (in Phase II s.a. Zertifikate) 

▪ Auf Kundenwunsch: Plausibilitätsprüfungen der Dokumente, Übernahme der 
Aufbewahrungspflicht,….
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▪ Linienverkehre mit Wechselbrücken 

Anforderungen beim Kunden:

▪ Übertragung der Dokumente auf TP1-Sever als pdf Dateien

▪ Übertragung der Dokumente auf Datenendgerät des Fahrers

▪ Setzten des Status: TP1 on = Dokument aktiv, TP 1 off: 
Dokument inaktiv

▪ Statusaktivierung erst bei Verbindung mit der Wechselbrücke

▪ Schulung der Beteiligten

▪ Kennzeichnung der Fahrzeuge

Nutzung seit 2018

• 4 bis 5 Transporte tgl.

• 1 durchgeführte Kontrolle

• 1 Anhörung

• 1 eingestelltes Verfahren

Kundenresonanz: Hohe 

Zufriedenheit wegen 

• Vereinfachung des 

Verfahrens

• Optimierung der Prozesse

• Kosteneinsparungen

• Nachhaltigkeit

• …

TP1 – Fallbeispiel
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TP1 – Umsetzung aus Sicht der Nutzer

▪ Vertrag mit TP1-Anbieter und Definition der Anforderungen

▪ IT-Projekt zur Umsetzung der Anforderungen 

▪ Einbeziehung der Dienstleister/Subunternehmer

▪ Schulung/Unterweisung aller Beteiligten

▪ Ausstattung mit Datenendgerät

▪ Kennzeichnung der Fahrzeuge

▪ Hinweis im Fahrzeug auf Nutzung des Systems
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TP1: Stand 05.5.2021

- Einige wenige Pilotkunden arbeiten seit 2018 mit 
dem TP1 System auf Basis der Vorschrift von 
2016

- Bisher geringe Marktakzeptanz, geringe 
Verbreitung

- Momentan: Hohes Interesse

- Weitgehend unbekannt bei 
Überwachungsbehörden

- Kontrollen wurden aber erfolgreich absolviert

- Rettungskräfte waren bisher noch nicht involviert
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Infos auf der TP1 – Webseite 

www.gbk-tp1.de

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Königsberger Straße 29

55218 Ingelheim
Telefon: 0 61 32 / 9 82 90 – 0

Fax: 0 61 32 / 8 46 85
Mail: tp1@gbk-ingelheim.de


